
 

 

 

Struktur 263 a 
 

                       Absicht  
 
 
 
 
       unbefugte                    beeinflußt               Schaden            rechtswidrige       
      Einwirkung                DV-Ergebnis                                      Bereicherung 
 
   (4 Modalitäten) 
 
                                                                              wie 263 
 

           h.M.: 
 

- Einwirkung  =  auch das Ingangsetzen 
 

- unbefugt       =  nur täuschungsähnlich 



 

 

      Zueignung 
                                
 
               formal                                                 materiell 
 
  Anmaßung eigentümer-             Enteignung                    Aneignung 
   ähnlicher Herrschaft  
 

                                                        auf Dauer   ����         auch vorübergehend 
 
                                                 bed. VS reicht   ����         Absicht erforderlich 
 
 
 
                                             ����   bez.  Sachsubstanz oder best.-gem. Sachwert !  
                                                 

                                                             (≠≠≠≠ Täuschungs- oder Nötigungswert) 
 

                                             ����   ohne  Anspruch  (= rw.)  auf diese Sache !  



 

 

       Wegnahme   (h.M.)  
 

 

 

 

Kontrektation             Apprehension            Ablation                    Illation 
 
 
=  berühren                 =  ergreifen                 =  wegbringen        = Sicherung   
                                                                                                              der Beute 
 
                                                                             

���� allenfalls                ����  grds. Vollendung                               ���� Beendigung 
     Versuch 
       (ausn. bei besonders 
         schwer zu transportierenden 
         Gegenständen; dort ist 
         Ablation zur Vollendung  
         erforderlich) 
                                            
 



 

 

         Diebstahl gem. 244 
 
 
                  
                  Nr. 1 a + b                           Nr. 2                            Nr. 3 
 
                  „Waffen“                         „Bande“                    „Wohnung“ 
 
 
 
                                                        Qualifikation: 
 
 
                                              ����   Versuch gem.  244 II 
 
                                              ����   verdrängt  242,  243 
 
 



 

 

              Täter des 244 I Nr. 2   (h.M.) 
 
 

              TQ                                       Tatausführung 
 
 

���� „ Bande“                                 ���� „stiehlt...“ 
 
     - ab 3 Personen                             - selbst Täter des 242   (ggfs. i.V.m. 25 II) 
                                                                   
���� „zur ... von ...“                        ����  „unter Mitwirkung …“ 
                                                                  
     - mehrere selbständige, im                    - bandenmäßig geplante Arbeitsteilung, d.h.  
       einzelnen unbest. Taten                                                                                         
                                                                -- d.h. mindestens zwei Mitglieder als  
���� „Mitglied“  =  TQ                                Täter und Gehilfe                             
                                                                -- Tatortpräsens eines oder mehrerer  
     - h.M.:  28 II anwendbar                     Mitglieder nicht erforderlich 



 

 

                   Diebstahl gem. 244 a 
 
 
                                Wer als Mitglied einer Bande stiehlt ... 
 
 
                                                             
 
                gem.  243 I 2                      oder                 gem.  244 I Nr. 1 / 3 
 
             - hier TB-Merkmale !                               - „Waffe“ / „Wohnung“ 
 
 
 
 
 

                                                      Verbrechen   ����   ggfs.  30  
  

                                                                             ����   ggfs.  261 I 2 Nr. 1 



 

 

                              Täter des 252     
 

 
 
            Mittäter des 242                                 Teilnehmer des 242 
 
 
     mit ...                  ohne ...                     mit ...                    ohne ...      Beutebesitz   
                         
     (+)                        (+)                            (+)                          (-)            
 
                       
   
                 - Zurechnung gem.         - a.A. die h.L.     
                    gem. 25 II                         
        
                 
 



 

 

                                   242  ≠≠≠≠  263  (1. Fall) 
 
                 ����   bei Alleingewahrsam des Getäuschten                                                  
                                                                                 

 
 
 
                    ohne ...                                                      mit ...        Vfgs.-Bewußtsein 
 
       
 
                                                         freiwillig                             psychischer Zwang 
                                  
 
                     242                                 263                                              242 
 
 
 



 

 

242 ≠≠≠≠ 263  bei Sacherlangung durch Täuschung   (2. Fall) 
 

 
                    ����   Getäuschter hat Mitgewahrsam         (bzw. Gewahrsamshüter) 
                 
 
 
         und ist zur Vfg. eingesetzt                   nicht eingesetzt und Berechtigter              
                                                                                 nicht einverstanden 
 
 
     
       263 bei bew. und freiw. Vfg.                  263 nur bei Näheverhältnis 
 
 
                                                                         ���� h.M.: faktisch   (Lagertheorie) 
 

                                                                         ���� a.A.:  normativ (Befugnistheorie)  



 

 

Gewahrsam im StGB 
 
 
                Gewahrsam                                                         
 
                                                                     
  

     Allein...                        Mit...  gewahrsam                 ≠≠≠≠    Gewahrsamshüter  
 
                                                                                                (Gewahrsamsdiener) 
                        über...                      unter...  geordnet  
 
 
 

z.B.:  
                  selbständiger              Verkäufer großer           Verkäufer kleiner 
                   Filialleiter                          Laden                       Laden und Inhaber 
                                                                                                 grds. Anwesend 



 

 

Abgrenzung im Dreipersonenverhältnis nach BGH 
 
 
                         249                                                    253,  255 
 
           schutzbereiter Dritter                         schutzbereiter Dritter 
             duldet Wegnahme                                       gibt weg 
              
                                           
 
                                               242, 25 I 2. Alt. 
 
                                    nicht schutzbereiter Dritter  
                                   wird in Zueignungsabsicht zur  
                                          Mitwirkung genötigt 
 
 



 

 

                    „unbefugt“  i.S.v.  263 a 
 
 
 
Kartendieb         Kartenfälscher        Kto-Inhaber bei         Beauftragter bei  
                                                               Überziehung              Überschreitung  
                                                                                                   der Vollmacht 
 
 
 
    (+)                            (+)                        h.M  (-)             - sehr str. 
                        

                                                                                                    - wohl h.M.  (-) 
 
 
 
 


